
1 
 

 

 

 

 

 

  

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

gute Nachrichten sind in der Corona-Krise knapp und trotzdem gilt es, den Kopf nicht 

hängen zu lassen, sich gegenseitig Mut zu machen und ein Lächeln zu schenken.  

„Wir brauchen wieder Lebensfreude“ habe ich in der jüngsten Sitzung des Marktrates 

gesagt. Gemeint ist damit die Hoffnung auf baldige Lockerungen und damit verbundene 

Aktionen, die wieder einem Wort seine Berechtigung geben, dass man sich seit geraumer 

Zeit fast nicht in den Mund nehmen traut: Spaß. Dafür werden wir in der wärmeren 

Jahreszeit ein paar Aktionen starten, mit denen wir nicht nur den Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen eine Freude machen wollen.  
 

Hier eine kleine Auswahl an Positivem, das wir der Sache abgewinnen können: 

• Die Einsicht, dass es Dinge gibt, die man sich nicht kaufen kann - z.B. die Gesundheit 

• Die Hoffnung, dass das Gemeinschaftliche und das gute Miteinander  

wieder an Bedeutung gewinnen 

Die Erkenntnis, dass Kreativität gerade in der Krise gefragt ist und dann auch Energien 

für ganz neue Lösungsansätze freisetzt 

• Die Feststellung, dass sinnvolle technische Innovationen durch die Digitalisierung 

schneller vorankommen, auch wenn sie Fluch und Segen zugleich sein können 

• Die Tatsache, dass sprichwörtlich grenzenlose Freiheit nicht selbstverständlich ist, und 

wir das Leben ohne Beschränkungen ganz anders zu schätzen lernen  

• Dass die Welt sich ein bisschen beruhigen und die Natur etwas erholen kann 

 

Die Welt dauernd durch eine beschlagene Brille zu sehen, macht keinen Spaß.  

Auch wenn es abgedroschen klingt - jede Krise bietet eine Chance: das persönliche 

Gespräch wieder besser zu schätzen, mit einer kleinen Geste jemanden eine Freude 

machen und die Einsicht, dass es vielen anderen viel schlechter geht wie uns.  

Bleibt bitte weiter vorsichtig und vor allem gesund – nach dem Motto: 

Denk positiv, bleib negativ! 

 

 

 

  Markus Müller 
  Erster Bürgermeister 
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Das Rathaus ist am 

Mittwoch, 07.04. und 

Freitag, 14.05.2021 

geschlossen. 
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Neuigkeiten aus dem Bürgerbüro 

 

Der Kinderreisepass wird von den meisten Staaten weltweit anerkannt. Zum 1. Januar 2021 hat 
sich die Gültigkeitsdauer von Kinderreisepässen geändert. Seit dem 1. Januar 2021 beantragte 
Kinderreisepässe werden mit einer maximalen Gültigkeitsdauer von einem Jahr ausgestellt. 
Bisher ausgestellte Kinderreisepässe behalten ihre eingetragene Gültigkeit.  

Kinderreispässe können innerhalb des Gültigkeitszeitraums verlängert werden, jedoch maximal 
bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres. 

Ab einem Alter von 12 Jahren benötigen Kinder je nach Reiseziel einen Personalausweis oder 
einen Reisepass. Soll für das Kind unter 12 Jahren ein Reisedokument mit mehrjähriger 
Gültigkeit ausgestellt werden, kann – in Abhängigkeit vom Reiseziel – ein regulärer 
Personalausweis oder Reisepass beantragt werden. 

Eine Aktualisierung des Kinderreisepasses (z. B. ein neues Lichtbild, Änderung der Augenfarbe 
oder Größe) kann innerhalb des Gültigkeitszeitraums jederzeit erfolgen. 

Der Kinderreisepass wird sofort ausgestellt und ausgehändigt. Sie benötigen ein biometrisches 
Passbild. Für Kinder unter zehn Jahren gelten dabei weniger strenge Vorgaben als für 
Erwachsene. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Foto-Mustertafel für Kinder in 
unserem Downloadbereich. 

Der Kinderreisepass enthält kein elektronisches Speichermedium (Chip), sodass für die 
Beantragung keine Fingerabdrücke erfasst werden. 

Bitte beachten Sie: 
In einige Länder (z. B. in die USA) kann nur dann visumfrei eingereist werden, wenn der Reisepass 
ein elektronisches Speichermedium enthält (Chip). Wenn Ihr Kind mit einem Kinderreisepass 
einreisen möchte, benötigt es daher zusätzlich ein Visum. 
Über die konkreten Einreisebestimmungen Ihres Reiselandes und die erforderlichen 
Ausweisdokumente informieren Sie sich bitte rechtzeitig vor Antritt der Reise. Auskunft dazu geben 
Ihnen unter anderem die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes. 
 

Quelle: BMI 
 

 

Biometrische Passbilder direkt im Amt erstellen 
 

Die Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie 
schränken das öffentliche Leben stark ein – darunter auch die 
Möglichkeiten zur Erstellung von Passbildern. Viele Fotoläden 
waren lange Zeit geschlossen bzw. können jederzeit wieder 
von behördlichen Auflagen betroffen sein – mit der Folge, dass 
diese Dienstleistung erneut nicht angeboten werden könnte. 
Wir bieten unseren Bürgern daher seit Februar 2021 an, dass 
biometrische Passbilder digital direkt bei Beantragung des 
Ausweisdokumentes (Kinderreisepass, Personalausweis, 
Reisepass) gegen Gebühr erstellt werden.  
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Bekanntmachung nach § 50 Abs. 5 des Bundesmeldegesetzes 
über das Widerspruchsrecht gegen Melderegisterauskünfte  

an Parteien und Wählergruppen 

 

Nach § 50 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) darf die Gemeinde als Meldebehörde im 
Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen den Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern 
von Wahlvorschlägen Auskunft aus dem Melderegister über Vor- und Familiennamen, Doktorgrade 
und Anschriften von Wahlberechtigten erteilen, die nach ihrem Lebensalter bestimmten Gruppen 
zugeordnet werden (sog. Gruppenauskunft). Die davon Betroffenen haben das Recht, der Über-
mittlung ihrer Daten zu widersprechen. Dieser Widerspruch kann schriftlich oder mündlich bei der 
Meldebehörde eingelegt werden; er bedarf keiner Begründung, ist von keinen Voraussetzungen 
abhängig und gilt solange, bis er durch eine gegenteilige Erklärung widerrufen wird.  

Die Gemeinde bzw. Meldebehörde darf, falls einer Datenübermittlung nicht widersprochen wurde, 
Daten nur in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorausgehenden Monaten übermitteln.  

 

 

Informationen aus dem Bauamt 

 

Gut Wohnen in jedem Lebensalter 

Der demografische Wandel ist seit langem Gegenstand der öffentlichen 

Diskussion. In Zeiten von Corona verbringen nun viele von uns, mit oder 

ohne Einschränkungen, mehr Zeit zuhause als gewohnt. Qualitatives 

Wohnen hat dadurch zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Damit Menschen jeden Alters eine gute 

Wohnqualität erreichen können, müssen die Qualitäten des Wohnumfeldes und Wohnraumes für 

alle gleichwertig zugänglich und nutzbar sein. Um das zu gewährleisten, ist die Barrierefreiheit von 

zentraler Bedeutung. 

Kostenminimierung durch vorausschauende Planung 

Für Neubaumaßnahmen ist in erster Linie eine vorausschauende Planung wichtig. Sind z.B. für ein 

Bad bereits ausreichende Bewegungsflächen, Türen in rollstuhlgerechter Breite etc. vorgesehen, 

kann bei Bedarf der Umbau kurzfristig und kostengünstig erfolgen. Bei Einfamilienhäusern sollte 

immer mitbedacht werden, ob eine evtl. Aufteilbarkeit der Geschosse möglich ist, z.B. zur 

Unterbringung einer Pflege- oder Betreuungskraft. 

Die meisten Investitionen in eigenen Wohnraum, werden allerdings in einer Lebensphase getätigt, 

in der man sich gewöhnlich noch keine Gedanken über die Notwendigkeit einer barrierefreien 

Umgebung macht. Sollten für den bestehenden Wohnraum doch irgendwann Umbaumaßnahmen 

erforderlich sein, werden verschiedene Fördermöglichkeiten angeboten. 

Dafür ist es wichtig, sich umfassend zu aktuellen Finanzierungsmöglichkeiten beraten zu lassen. 

Denn ob und in welcher Höhe eine Förderung möglich ist, variiert individuell und muss im Einzelfall 

geprüft werden. Die Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten werden stetig angepasst. Hier eine 

kurze Übersicht aktueller Fördermöglichkeiten: 
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KfW-Förderung „Altersgerecht Umbauen“ 

Die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) bietet unabhängig vom Alter oder von bestehenden 

Einschränkungen eine Fördermöglichkeit für altersgerechten Umbau. Es müssen jedoch bestimmte 

technische Voraussetzungen eingehalten werden. Die Förderung ist als vergünstigter Kredit oder 

für private Eigentümer auch als Zuschuss (nicht mit der Kreditvariante kombinierbar) möglich. 

Gefördert werden Maßnahmen zur Barrierereduzierung, zum Einbruchschutz im Bestand oder der 

Kauf umgebauten Wohnraums. 

Aktuelle Informationen erhalten Sie unter www.kfw.de.  

Pflege- und Krankenkassen 

Pflege- und Krankenkassen gewähren finanzielle Zuschüsse zur Wohnungsanpassung. 

Voraussetzung ist jedoch die Einstufung in einen Pflegegrad. Die für den aktuellen Pflegegrad 

notwendige Umbaumaßnahme wird derzeit mit bis zu 4.000 Euro unterstützt. Verschlechtert sich 

der Zustand und sind neue Umbauten nötig, können erneut bis zu 4.000 Euro beantragt werden. 

Ansprechpartner sind die Pflegekassen. Der Antrag auf Förderung muss vor Beginn der Maßnahme 

mit einem Kostenvoranschlag bei der Pflegekasse eingereicht werden. 

Bayerisches Wohnungsbauprogramm 

Um Menschen mit Behinderung (§ 2 Abs. 1 SGB IX) die Nutzung ihres Wohnraums im Hinblick auf 

Ihre Behinderung zu erleichtern, werden im Rahmen des Bayerischen Wohnungsbauprogramms 

bauliche Maßnahmen zum Abbau von Barrieren an bestehendem Miet- und Eigenwohnraum 

gefördert. Die Maßnahmen sind auf den jeweiligen Einzelfall ausgerichtet. Voraussetzung ist die 

Einhaltung bestimmter Einkommensgrenzen und es besteht eine Belegungsbindung von fünf 

Jahren. Die Förderung beträgt bis zu 10.000 Euro pro Wohnung. 

Ansprechpartner für Mietwohnraum ist die zuständige Bezirksregierung, für Eigenwohnraum die 

Landratsämter. 

Bayerisches Modernisierungsprogramm 

Im Rahmen des Bayerischen Modernisierungsprogramms werden Modernisierungen von 

Mietwohngebäuden mit mindestens drei Wohneinheiten gefördert. Ziele der Förderung sind neben 

der Erhöhung des Gebrauchswerts von Wohnraum und der CO²-Minderung insbesondere die 

Anpassung an die Bedürfnisse älterer Menschen. Somit steht der Abbau von Barrieren im Fokus 

des Förderprogramms. Die Förderung besteht aus einem zinsgünstigen Darlehen und einem 

Zuschuss von bis zu 100 Euro je m² Wohnfläche. 

Ansprechpartner ist die zuständige Bezirksregierung (z.B. Regierung der Oberpfalz, 

Emmeramsplatz 8, 93039 Regensburg, Telefon: +49(0)941/5680-0, 

E-Mail: poststelle@reg-opf.bayern.de) 

Behindertengerechter Umbau 

Besteht eine nachgewiesene Schwerbehinderung, gibt es die Möglichkeit zur Unterstützung durch 

das Sozialamt abhängig vom Grad der Behinderung und dem Einkommen. 

Ansprechpartner ist das Sozialamt. 

Steuerabzug 

Über haushaltsnahe Dienstleistungen kann der Arbeitslohn inklusive der Mehrwertsteuer von 

Handwerkerleistungen in der Steuerschuld abgezogen werden. 
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Wenn Umbaumaßnahmen an noch nicht sanierungsbedürftigen Wohnbereichen notwendig werden 

und keine Steigerung des Wohnwerts zu erwarten ist, können diese bei der Steuer als 

außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden. Ansprechpartner sind das Finanzamt oder 

der Steuerberater. Informationen zu aktuellen Fördermöglichkeiten können z.B. unter 

www.stmb.bayern.de/wohnen/foerderung abgerufen werden. Landratsämter bieten ebenfalls eine 

Förderberatung. 

 

Wichtig: Sollen Fördermittel in Anspruch genommen werden, müssen diese vor Beginn der 

Umsetzung oder vor dem Kauf beantragt werden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bücherei Neukirchen b. Hl. Blut sucht ehrenamtliche Helfer 

Die öffentliche Bücherei wird dieses Jahr neu organisiert und ausgestattet.  

Wir suchen für den Büchereidienst ehrenamtliche Helfer welche an einer längerfristigen Mitarbeit 

interessiert sind. Mitzubringen ist die Bereitschaft für die Teilnahme an einem Grundlehrgang für 

das Bibliothekswesen und eine EDV-Affinität zur digitalen Verwaltung der Medien.  

Kontakt: poststelle@neukirchen.bayern oder Tel. 09947/9408-12 
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Neue Sonderausstellung im Wallfahrtsmuseum 

Weißes Gold für geweihtes Wasser – Weihwasserkessel aus Porzellan  

In den ländlichen Anwesen hing das Weihwasserkesselchen neben der Stubentür und beim 
Verlassen der Stube bekreuzigte man sich mit dem wasserbenetzten Finger. Oftmals war darüber 
ein Armenseelentaferl platziert, dass man dann ebenfalls kurz bespritzte, um zur Entsühnung der 
Armen Seelen im Fegfeuer beizutragen. 

Sofern die Pandemie-Regelungen es zulassen, kann ab Karsamstag, 3. April, im 
Wallfahrtsmuseum eine neue, sehenswerte Ausstellung besichtigt werden. Vor zwei Jahren 
überließ eine Sammlerin aus Baden-Württemberg dem Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut 
222 Weihwasserkesselchen als Schenkung. Jahrzehntelang hatte sie diese zusammengetragen, 
auf Flohmärkten entdeckt oder von Reisen mitgebracht. Die meisten der Weihbrunnkesserl sind aus 
Porzellan oder Biskuitporzellan, auch „weißes Gold“ genannt, und sie sind mit verschiedensten 
Motiven verziert, mal vollplastisch, mal als Relief, mal aufgedruckt. Gängige Darstellungen sind 
Marienfiguren, Christus am Kreuz, Herz Jesu und Herz Mariä, die Heilige Familie, die Heilige 
Dreifaltigkeit oder Schutzengel. In der Sammlung finden sich aber auch eher seltene Darstellungen 
wie die Geburt Christi, das Prager Jesulein oder Kinderfiguren. 

Die Weihwasserkesselchen sind eine Bereicherung für das Museum. Sie wurden mittlerweile 
einzeln erfasst, nummeriert, vermessen, fotografiert und beschrieben. Ein Großteil kann jetzt 
präsentiert werden, ergänzt mit passenden Figuren, Andachtsbildchen, Drucken und Gemälden. 

Weihwasser wird in der katholischen Kirche bei der Taufe und zur Segnung verwendet. Das 
Taufwasser wird in der Feier der Osternacht geweiht („Osterwasser“). Durch Besprengen mit 
Weihwasser sollen Personen und Gegenstände geschützt werden, daher auch die Redewendung 
„Etwas meiden (fürchten) wie der Teufel das Weihwasser“. An den Kircheneingängen befinden sich 
Gefäße mit Weihwasser, mit dem sich die Gläubigen beim Betreten und Verlassen der Kirche 
bekreuzigen, um an die Taufe zu erinnern. 

Die Ausstellung kann bis 30. Oktober besichtigt werden. 

   

 
Öffnungszeiten: 
Di – Fr 9 – 12 und 13 – 17 Uhr, 
Sa, So, Feiertage 10 – 12 und 13 – 16 Uhr,  
www.wallfahrtsmuseum.de 
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Neukirchener Zwergerlseite  

 

Liebe Kinder, malt das Bild farbenfroh aus und gebt es in der Marktkasse Neukirchen b.Hl.Blut ab. Unter 
allen Einsendungen werden drei gezogen. Die Gewinner erhalten dann jeweils 10,00 N-Mark. Mitmachen 
dürfen alle Kinder bis 12 Jahre, die in der Marktgemeinde Neukirchen b. Hl. Blut wohnen. 

Name: ______________________________________ 
Anschrift:_________________________________Alter:________ 
 
Abgabeschluss ist der 15.05.2021 
Gewinner des letzten Preisrätsels: Julia Hofmann, Ilona Riepl, Michael Pongratz 
 

Datenschutzrechtliche Informationspflichten gem. Art. 13 DSGVO: Die Daten werden im Rahmen des Gewinnspiels der „Neukirchener 

Zwergerlseite“ auf Grundlage der abgegebenen Einwilligung gem. Art. 6 UAbs. 1 Buchst. a DSGVO erhoben. Dies erfolgt zum Zweck der 

Auslosung und Benachrichtigung der Gewinnerkinder.  Empfänger der Daten ist der Markt Neukirchen b. Hl. Blut. Eine Weitergabe Ihrer Daten 

an Stellen außerhalb des Marktes erfolgt nicht – es erfolgt lediglich eine Veröffentlichung der Gewinnernamen im darauffolgenden 

„Neukirchener Gemeindeboten“. Die Speicherung der Daten erfolgt bis zur vollständigen Abwicklung des Gewinnspiels. Ihre Betroffenenrechte 

gem. der geltenden Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter: https://www.neukirchen.bayern/de/datenschutz.html    
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Hilfsangebote im Landkreis Cham 

Kinderschutzbund Regensburg 
Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche, Anonym und kostenlos, Tel. 
0800/5458668, www.kopfhoch.de  
 
Nummer gegen Kummer, Hilfe für Kinder und Jugendliche 
Tel.: 116 111, Mo – Sa 14 – 20 Uhr, Mo, Mi, Do 10–12 Uhr,  
Für Chat und Mail: www.nummergegenkummer.de  
 
Hilfetelefon Sexueller Missbrauch: 0800/2255530, 
Mo, Mi, Fr 9 – 14 Uhr, Di und Do 15 – 20 Uhr 
beratung@hilfetelefon-missbrauch.de, www.hilfetelefon-missbrauch.de  
Beratungsstellen in Ihrer Nähe finden: www.hilfeportal-missbrauch.de  
Zusätzlich: Für Kinder und Jugendliche: www.save-me-online.de, beratung@save-me-online.de  

Jugendnotmail: www.jugendnotmail.de,  
Sorgen und Probleme: www.kein-kind-alleine-lassen.de  

Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern, Tel. 09971/79974 
Kleemannstr. 36, 93413 Cham, www.eb-cham.de 
 
Weißer Ring, Hilfe für Gewaltopfer, Tel.0151 55164641 
 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: Tel. 116 117 
 
Landratsamt Cham – Gesundheitsamt  
Sucht-, AIDS-Beratung, Altenstadter Str. 7 93413 Cham  
Tel. 09971/78-450, www.landkreis-cham.de  

Beratungsstelle zum Thema Schwangerschaft: Tel.: 09971/78-450 
Gesundheitsamt Cham, www.schwanger-in-cham.de 
 
Landratsamt Cham – Amt für Jugend und Familie,  
Tel. 09971/78-315, www.landkreis-cham.de 
 
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, Informationen, Rat und Hilfe für Frauen und Mädchen  
Tel. 0800 116 016 
 

Notruf für Frauen und Mädchen …rund um die Uhr! Tel.: 09971/79699 
Caritas, Klosterstr. 13, 93413 Cham 
 
Caritas  
Fachambulanz f. Suchtprobleme und Essstörungen  
Tel. 09971/846915, www.suchthilfe-ostbayern.de  

Schulden-, Schwangerenberatung: Klosterstr.13, 93413 Cham, Tel. 09971/84690,  

www.caritas-cham.de  

Telefonseelsorge, Tel. 0800/1110111 oder 0800/1110222  
365-Tage rund um die Uhr erreichbar, Mail oder Chat, www.telefonseelsorge.de  
 
 

 

Jahresprogramm der 

KJR Cham liegt im 

Rathaus auf und kann 

von den Jugendleitern 

unserer Vereine 

abgeholt werden 
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…für unsere Pfarrseniorinnen- und senioren 

Liebe Seniorinnen und Senioren der Pfarrgemeinde Neukirchen b. Hl. Blut! 

Genau vor einem Jahr – im März 2020 – trafen sich die treuen Frauen und Männer zur 

gemeinsamen Seniorenrunde in der Klosterkirche zur Kreuzwegandacht, und um bei einer 

anschließenden Einkehr unter dem Motto „Andenken in Worten – Geschichten und Gedichte“ einen 

unterhaltsamen Nachmittag zu erleben, ehe uns die Corona-Pandemie derartige Kontakte 

verwehrte. Wer hätte da gedacht, dass unser „eigenes Oktoberfest“ im musikantenfreundlichen 

Ayrhof der letzte unserer beliebten Ausflüge sein sollte… Sicherlich denkt ihr oft und gerne an die 

monatlichen Treffen, die nicht nur ihr – liebe Seniorinnen und Senioren – schmerzlich vermisst. 

Auch das bewährte Begleiter-Team wünscht sich nichts sehnlicher, als euch wieder nach 

monatelanger Zwangspause vergnügliche Stunden zu bescheren. Wir haben euch zu keiner Zeit 

vergessen und hoffen, ebenso wie ihr, gemeinsam mit euch wieder zu reisen, zu lachen, Spaß zu 

haben und unsere guten Kontakte zu pflegen. Das Coronavirus legte unsere gewohnten Ausflüge 

und Zusammenkünfte lahm und zeigt sich als hartnäckiger unsichtbarer Feind. Niemand kann 

derzeit vorhersagen, wann das öffentliche Leben wieder beginnen kann und wir in einen 

Normalzustand übergehen können. Ich denke, gerade in so einer schweren Zeit wird uns immer 

mehr bewusst, wie wichtig und unersetzbar die Kontakte mit Familie, Freunden und Verwandten 

sind. Aber ich hoffe, dass unsere Gesellschaft auch etwas Positives aus der Corona-Krise mitnimmt 

und lernt, dass was sie hat, mehr wertzuschätzen und zu erkennen, dass Solidarität und 

Nächstenliebe von größter Bedeutung sind. Schenken wir jenen Menschen unseren Dank, die sich 

um unser Wohlergehen bemühen und uns weiterhin mit dem Nötigsten versorgen. Sicherlich sind 

einige von euch bereits geimpft oder warten auf einen Termin, andere bedürfen noch der 

Überzeugung – in jedem Fall aber gehört unser „Klientel“ zur Risikogruppe. Daher kann sicher jeder 

Einzelne von euch nachvollziehen, weshalb wir uns strikt an ein Kontaktverbot – wie es unsere 

liebgewonnenen Treffen darstellen würden – halten und alle Aktivitäten bis auf weiteres ruhen 

lassen. Euer Seniorenbegleiter-Team behält euch im Herzen und möchte sich auf diesem Wege in 

eure Erinnerung rufen. Dankenswerterweise haben wir dafür im aktuellen Gemeindeboten Raum 

bekommen, um euch die Zeit bis zu einem Wiedersehen ein wenig zu verkürzen. Lest, macht mit, 

schmunzelt dabei und haltet durch – vor allem aber:  bleibt gesund! 

Es grüßt Euch ganz herzlich das Seniorenbegleiter-Team   

Helga Brandl, Maria Regele, Anna Baumann, Roswitha Rank und Maria Weißhart  

  

Ein unvergessliches Er-

lebnis: Mit Musik und Gesang 

feierten die Neukirchner 

Senioren 2019 „ihr Oktober-

fest“ 
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Gebet in der Corona-Zeit 
 

Herr, guter Gott, 
füge uns in der schweren Zeit zusammen, auch wenn wir uns nicht sehen können, 
hilf uns, die Zeit zu überstehen und zu akzeptieren, auch wenn wir uns hilflos fühlen, 
zeige uns Wege, den anderen eine Hilfe sein zu können, 
gib den kranken Menschen Kraft, gegen die Krankheit zu kämpfen und gesund zu werden, 
erlöse die bereits Verstorbenen und lass sie Frieden finden. 
Herr, auch wenn wir manchmal an Dir zweifeln, sind wir sicher bei Dir aufgehoben und vertrauen 
Dir. 
Amen 
 

 

Gedicht zu Corona: 

Was nützt uns heute Gut und Geld? 

Allein Corona regiert die Welt. 

Die monatlichen Ausflugsfahrten 

verlegt man höchstens in den Garten. 

Ein netter Plausch – wie Zauberei: 

seit einem Jahr ist das vorbei. 

Für die Senioren ist eins klar: 

Es ist jetzt nichts mehr, wie es war. 

Die Treffen verbanden wir mit großer Lust, 

und nun da schieben wir den Frust. 

Wo ist das Lachen und sich amüsieren? 

Müssen wir nur noch Einsamkeit akzeptieren? 

Wie geht es den Freunden, die wir seit langem nicht sehn? 

Ob die auch schon darauf brennen, wieder zu gemeinsamen Treffen zu gehen? 

Wir nutzten die Zeit, zu lesen und zu ruhn; 

aber gäbe es nicht noch viel mehr zu tun? 

Da hat man sich oft schon gefragt: 

Ist denn jetzt alles abgesagt? 

Man grübelt und man merkt dann doch, 

ein paar wichtige Dinge gibt es noch. 

Gott sei Dank, so merken wir ungezwungen: 

Sonne, Solidarität, Liebe, Zuwendung, Zuversicht, 

Lachen, Fantasie, Freundlichkeit, Freude und Hoffnung  

hat Corona nicht bezwungen.  

Drum lasst uns mit Mut und Gottvertrauen 

hoffnungsvoll in die Zukunft schauen.   

So freun wir uns auf jeden Tag,  

den uns der Herrgott schenken mag. 

Damit wir uns Gemeinschaft gönnen… 

und uns bald wieder treffen können. 
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Zum Zeitvertreib 

Gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung und soziale Kontakte sind für ältere Menschen im 

eigenen Wohnumfeld wichtige Aspekte für die Erhaltung der Gesundheit, Leistungsfähigkeit und 

damit ihrer Selbständigkeit. Darüber hinaus ist Gedächtnistraining eine willkommene Ergänzung.  

Beginnen wir mit einem leckeren Rezept:     Spiegelei in der Backkartoffel 

Dafür brauchst du: 1 große Kartoffel, 2 Eier, 1 EL geriebenen Parmesan, ½ TL Thymian, 1 gehackte 

Knoblauchzehe, 1 EL Butter, Salz und Pfeffer 

So geht’s: Teile die Kartoffel längs mittig und backe sie bei 180°C für 40 Minuten. Danach wird ihr 

weiches Inneres mit einem Löffel ausgehöhlt. Dieses gibst du zusammen mit Parmesan, Thymian, 

Knoblauch, Butter sowie einer Prise Salz und Pfeffer in eine Schale, dann zerdrückst und vermengst 

du die Zutaten. Drücke die gewürzte Kartoffelmasse in die ausgehöhlten Kartoffelhälften und lass 

ein Ei auf jede Hälfte gleiten. So backst du sie bei 180°C für 20 Minuten. Guten Appetit! 

 

Imaginäre Bewegung „Wandertour“ 

Inwiefern kann eine anstrengende 

Wanderung auf einen hohen Berg ein Bild für 

unseren Lebensweg sein? Welche 

Erfahrungen hast du bei einer 

Bergwanderung gemacht? (z.B. Schritt für 

Schritt auf den Weg achten, die kleinen 

Dinge am Wegrand sehen, Pausen machen, 

der Horizont wird weiter und viele mehr) In 

einem zweiten Schritt überträgst du die 

einzelnen Aussagen auf deinen Lebensweg! 

 

Mach dir darüber Gedanken. Vielleicht können wir uns darüber bei einem Treffen in der Zukunft 

austauschen. 

Rätsel „Ruhestand“ 

Der Begriff Ruhestand ist ein eigenwilliger Begriff für die Phase nach der Berufstätigkeit. Er 

signalisiert die wohlverdiente Ruhephase nach der Arbeitsphase, aber auch „lass mich in Ruhe“, 

Stillstand, stehen bleiben, unbeweglich sein. Fülle den RUHESTAND mit Tätigkeiten, die du mit 

Ruhestand verbindest oder im Ruhestand machen möchtest. Suche zu jedem Buchstaben des 

Begriffes so viele Wörter wie möglich und halte deine „grauen Zellen“ auf Trab. 

R – reisen, rasten, Rad fahren, Rosen züchten usw.    U-…, H-…, E-…, S-…, T-…, A-…, N-…, D 

Diese Aufgabe funktioniert auch mit jedem anderen beliebigen Schlüsselwort!  

Das Seniorenbegleiter-Team ist gespannt auf eure Ideen, die ihr sicherlich zuhauf findet. 😊  
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Gedanken - „Kostbarer Augenblick“ 

Mit hartem Griffel eingeschrieben in seine Hände und in sein Gesicht sind die Schrecken 

vergangener Tage. Blick nicht zurück! Sie sind nun abgelegt, die alten Wunden dieser Jahre, so wie 

ein Baum in seinen Ringen das ganze Jahr aufschreibt, grad so, als ob er wüsste, dass irgendwann 

ein neuer Frühling blüht. Blick nicht zurück. Blick nicht so weit voraus, bis Sorgen deine Stirn 

umwölken und alte Fragen deine Seele plagen: „Was wird wohl morgen sein?“ Blick nicht so weit 

nach vorn. Schau lieber in das Tal hinab, das sanft im Sonnenlichte liegt, und nimm den Tag, und 

nimm die Stunde als ein Geschenk und gönne dir den Augenblick des kostbaren Friedens.  (Joe 

Übelmesser SJ) 

 

Meditation „Finde deinen Fixstern“ 

So funktioniert „Schlechte-Laune-Prävention“: Suche dir einen Gegenstand in deiner Wohnung, den 

du mit einem besonders erfreulichen, glücklichen Erlebnis/Moment in deinem Leben verbindest. 

Das kann ein Bild sein, ein besonderes Glas oder Kissen, ein Schmuckstück oder ein Buch.  

Mach es dir in Blickweite des Gegenstandes gemütlich, erde dich (Füße auf den Boden). 

Konzentriere dich auf deinen Gegenstand und rufe dir das Erlebnis ins Gedächtnis.  

Was hast du in dem Moment gesehen? Was hast du in dem Moment gerochen? Was hast du in 

dem Moment gehört? Was hast du gespürt? Was hast du geschmeckt? Was hast du gefühlt?  

Schließe die Augen und gehe zu diesem Moment zurück, fühle dich ein, lass die Situation vor deinen 

geistigen Sinnen wiederaufleben. Bleibe so lange du möchtest in diesen vollkommen positiven 

Gefühlen. 

Wenn du das Gefühl hast, den Moment genug ausgekostet zu haben, atme tief ein und aus, öffne 

die Augen und versuche deine positiven Empfindungen in den Alltag mitzunehmen. 

Wiederhole diese Übung am besten täglich. 

Platziere den Gegenstand an einem Ort, an dem er für dich (mehrmals) täglich präsent ist. 

Wenn du oft genug geübt hast, wirst du bald in der Lage sein, nur beim Anblick des gewählten 

Gegenstands die positiven Gefühle zu spüren. Nutze das gerne auch in jeder Situation, die dich 

gerade traurig, wütend, unglücklich, ängstlich, besorgt sein lässt. Die negativen Wahrnehmungen 

werden beim Anblick des Gegenstands verschwinden und den erfreulichen Gefühlen Platz machen. 

Das funktioniert ebenso mit Druckpunkten (z. B. am Handgelenk oder Knie) anstatt Gegenständen, 

dann ist es auch unterwegs anwendbar (oder einem kleinen Stein o.ä. in der Hosentasche, den man 

dann drückt). 

Auf diese Art hilfst du deinem Gehirn doppelt. Sich an erfreuliche Erlebnisse aus der Vergangenheit 

zu erinnern hält deine „kleinen grauen Zellen“ in Schuss. Zudem fördern weniger Ärger und Sorgen 

die wohlwollenden Hormone und halten freie Radikale und andere Bösewichte in Schach. 

 

Pfarrer Georg Englmeier, Bürgermeister Markus 

Müller und das Seniorenbegleiter-Team grüßen 

alle Seniorinnen und Senioren der 

Marktgemeinde Neukirchen b. Hl. Blut und 

wünschen viel Gesundheit 

 

 

 
(Text und Bilder: Helga Brandl) 
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Vom Elternbeirat und der El-Ki -Gruppe 

 

           1. Kinder-      
           Oster-Rallye 
                          in Neukirchen b. Hl.Blut 

 
 
 
 
 
 

Wer kann mitmachen: alle Kinder aus Neukirchen 
 
Wann: Donnerstag 01.04. bis Sonntag 04.04.2021 
 

Wo: Klangweg Neukirchen b. Hl. Blut  
  (Start: 1. Häuschen mit dem großen Gong) 

 

Was ihr braucht: Kugelschreiber und ein bemaltes 
Osterei für den Osterstrauch 
 
In jedem Häuschen des Klangweges befinden sich einfache Aufgaben. 
Es erwarten euch tolle Preise bei der Verlosung.  
 

Bitte haltet die aktuellen Corona-Regeln ein und haltet Abstand.  
 

Wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg bei der Kinder-Osterrallye. 
 
Veranstalter: Eltern-Kind-Gruppe Neukirchen b. Hl. Blut und  
Elternbeirat des Kindergartens St. Nikolaus  
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Neuigkeiten vom Wertstoffhof 

 

Sammelstellen für Rasen-, Blumenschnitt, Laub usw. werden 
wieder geöffnet 

Seit dem 19. März 2021 stehen wieder allen Bürgerinnen und 
Bürgern die Sammelstelle für „sonstiges Grüngut“ (wie z. B. Rasen- 
und Blumenschnitt, anfallende Materialien beim Vertikutieren, Laub, Fallobst, …) aus Privatgärten 
zur Verfügung. 

Um diesen Service in gewohnt guter Weise aufrechterhalten und kostengünstig betreiben zu 
können, bitten die Kreiswerke bei der Benutzung der Sammeleinrichtungen die nachfolgenden 
Punkte unbedingt zu beachten: 

• Die Verwertung von sogenannten „sonstigem Grüngut“ wird im Landkreis Cham 
flächendeckend angeboten. Jede Gemeinde unterhält eine Sammelstelle.  
In Neukirchen b.Hl.Blut befindet sich diese am Wertstoffhof und ist auch außerhalb der 
Öffnungszeiten für die Anlieferung geöffnet.  

• Für die Benutzung der Sammelstellen (als Schütte gebaut oder mit einem Sammelcontainer 
ausgestattet) gelten folgende Annahmekriterien: 

Angeliefert werden darf: 

• Rasenschnitt, Moos aus Vertikutierarbeiten 
• Laub, Fallobst 
• Garten- und Balkonblumen (bitte die Erde abklopfen) 

Nicht angeliefert werden darf: 

• Baum- und Strauchschnitt (extra Sammelstelle IM Wertstoffhof zu den üblichen 
Öffnungszeiten) 

• Biomüll wie Speisereste, Knochen, Küchenabfälle, usw. (Biotonne) 
• Straßen- und Hofkehricht (Restmülltonne) 
• Abfälle aus der Brennholzaufbereitung wie z.B. Späne, Rinden, … (Kompostanlage, 

Restmülltonne) 

Die Sammelstellen für Baum- und Strauchschnitt bleiben wie bisher ganzjährig geöffnet (auch hier 
Standort und Öffnungszeiten bei Bedarf bei der Gemeinde erfragen). Angenommen werden nur 
Baum- bzw. Heckenschnitt und verholzte Teile von Sträuchern. Andere Abfälle aus Holz 
(Obstkisten, Abfälle aus der Brennholzaufbereitung, Palisaden, …) können hier nicht angeliefert 
werden und gelten prinzipiell als Restmüll. 

Für weitere Information stehen Ihnen der Abfallberater für Haushalte, Alfred Rauscher, Tel.: 
09971/78-352, von den Kreiswerken Cham gerne zur Verfügung.  

 
 
 
 

https://www.landkreis-cham.de/media/3074/kreiswerke.png?anchor=center&mode=max&width=1500&height=1500
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Das Ordnungsamt informiert 
 

Hinweis an alle Hundehalter  
 
In der Marktverwaltung Neukirchen b.Hl.Blut gehen immer wieder 
Beschwerden über Verunreinigungen durch Hundekot auf öffentlichen und 
privaten, landwirtschaftlichen Flächen ein. Verschmutzungen durch 
Hundekot bieten einen unerfreulichen Anblick und belästigen die 
Bevölkerung. So ist leider des Öfteren festzustellen, dass Bürgersteige, 
Grünanlagen und sonstige Flächen mit Hundekot verunreinigt sind. Durch 
diese Verunreinigungen können Krankheiten übertragen werden, so dass 
gesundheitliche Gefahren, zum Beispiel für spielende Kinder, nicht 
auszuschließen sind. Deshalb weisen wir auf nachstehende 
Verhaltensregeln hin:  
 
Natürlich „muss“ der Hund auch einmal, aber Hundekot auf Bürgersteigen, Rad- und Fußwegen, 
Spielplätzen, Grünanlagen und landwirtschaftlichen Nutzflächen ist nicht nur ekelerregend, sondern 
auch gesundheitsschädlich. Dieses Ärgernis kann leicht durch mehr Verantwortungsbewusstsein 
der Hundehalterinnen und Hundehalter vermieden werden. Leidtragende sind unter anderem 
Spaziergänger, die in die „Häufchen“ hineintreten und auch die Straßenanlieger, die den Hundekot 
dann entfernen müssen. Der Marktverwaltung ebenfalls mitgeteilt, dass mehrere Heurundballen 
eines Landwirts entsorgt werden mussten, da diese mit Hundekot verunreinigt waren und so nicht 
mehr an Rinder verfüttert werden können und dürfen. Mit den Verunreinigungen im Bereich 
öffentlicher Anlagen wird der Gemeindearbeiter tagtäglich konfrontiert.  
 
Also, achten Sie darauf, wo Ihr Hund sein „Geschäft“ erledigt. Spielplätze, Bürgersteige, 
öffentliche Wege, Plätze, Grünanlagen, Wiesen, Felder und Gärten sind dafür tabu. Sollte ihr 
Hund dennoch an einer dieser Stellen sein „Geschäft“ verrichten, dann sind Sie dazu 
verpflichtet, den Hundekot zu beseitigen. Es ist nicht Sache des Marktes oder Ihrer 
Mitmenschen, die Hinterlassenschaft Ihres Hundes zu entfernen.  
 
Hundekot ist Abfall und gehört in die Restmülltonne. Wenn Sie beim Gassigehen einfach einen 
Hundekotbeutel aus den zahlreich vorhandenen Hundekotstationen mitnehmen, um dann damit den 
Kot Ihres Vierbeiners einzusammeln, tragen Sie mit dazu bei, unsere Marktgemeinde sauber zu 
halten. Lassen Sie Ihren Hund auch nicht unbeaufsichtigt umherlaufen, dies ist aus rechtlicher Sicht 
nicht zulässig! Ein Hund muss immer in sogenannter „Handlungs- und Sichtweite“ geführt werden. 
Beachten Sie also bitte diese Regeln, die Mitbürger und Urlaubsgäste werden es Ihnen danken. 
 
 

Gut für die Region – gut für mich 

Die Coronakrise trifft uns alle sehr hart. Bereits seit Dezember 
2020 sind die Einzelhandelsgeschäfte erneut geschlossen. Mit 
unserer eigenen Regionalwährung, der N-Mark, können auch Sie 
Ihren Beitrag dazu leisten, Neukirchener Einzelhändler zu helfen. 
Als sinnvolles „Geld“-Geschenk zu Ostern oder an Geburtstagen 
können legen Sie bereits jetzt den Grundstein, unsere lokalen 
Einzelhändler nach den Geschäftsöffnungen zu unterstützen.  
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Aktion „Rama dama“ 2021 
 
Schon letztes Jahr fiel die 
Aktion „Saubere Landschaft“ 
dem „Lockdown“ zum Opfer. 
Da die Zeichen für die Aktion 
auch 2021 nicht gutstehen, 
möchte Bürgermeister 
Markus Müller zu einem 
„Rama-Dama“ aufrufen, 
zumal unsere Heimat Schutz 
und Hilfe braucht und auch 
verdient – wohlwissend, 
dass es viel besser wäre, 
wenn Schmutzfinken und 
andere Umweltsünder ihren 
Müll gleich nicht in die 
Landschaft schmeißen 
würden. Mit einer 
„Sammelwoche“ ließe sich 
das auch in Corona-Zeiten 
gut umsetzen. 

Die Aktion ist diesmal nicht 
an einem bestimmten Tag, sondern für die zweite Woche der Osterferien geplant. Familien, 
Vereinsmitglieder und alle freiwilligen Helfer können sich vom 6. bis 10. April beteiligen. Am besten 
kurz im Rathaus Bescheid geben, welche Strecke/welches Sammelgebiet übernommen wird. Dazu 
gibt´s dann auch einen Müllsack für alle, die mitmachen. Gesammelt werden soll nach eigenem 
Ermessen alleine oder in einer kleinen Gruppe unter Beachtung der gültigen Corona-Regeln. Weil 
eine gemeinsame Brotzeit heuer ausfallen muss, erhält jeder Sammler in diesem Jahr ein kleines 
süßes Dankeschön. Die Marktgemeinde bittet alle, die beim „Rama Dama“ mitmachen möchten, 
sich telefonisch unter 940816 oder per Mail an kasse@neukirchen.bayern im Rathaus zu melden 
um einen Termin für die Abholung des „Rama-Dama-Packerls“ zu vereinbaren.  

 

Informationen der VHS im Landkreis Cham 
 

Für die Kursplanung 2021/22 sind Sie gefragt.  

Bis zum 19.04.2021 können Sie bei der VHS Cham Kurswünsche zu Programmpunkten wie 
Berufliche Bildung, Sprachen, Gesundheit, Bewegung und Fitness, Kinder- und Jugendprogramm 
etc. einreichen. Ihre Kursvorschläge können Sie uns gerne per Email unter 
tourist@neukirchen.bayern mitteilen, oder den in der Tourist-Information aufliegenden Vordruck 
ausfüllen. 

Ihre Wunschliste werden wir an die VHS weiterleiten.  
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Informationen zum Rückschnitt von  
Hecken und Sträuchern 

Freischneiden von öffentlichen Verkehrsflächen 

„Hecken, Sträucher und Bäume rechtszeitig zurückschneiden“ 

Hecken, Sträucher und Bäume wachsen im Laufe des Jahres stark, deshalb sollten sie 
frühzeitig zurückgeschnitten werden. Warum? Seitlich wuchernde Hecken und 
überhängende Zweige und Äste an Geh- und Radwegen sowie Fahrbahnen können 
Fußgänger, Radfahrer und Fahrzeuge gefährden. Ebenso verhindert Überwuchs im 
Einmündungs- und Kreuzungsbereich oft die Sicht auf den Verkehr und führt vielfach zu 
Unfällen. Dies muss nicht sein, daher informieren wir hiermit alle Haus- und 
Grundstücksbesitzer über ihre „Verkehrssicherungspflicht bei Anpflanzungen“ an 
öffentlichen Straßen und Wegen. 

Rein vorsorglich sei diesbezüglich auch eine evtl. Schadenshaftung bei Unfällen durch 
verkehrsbehindernden Bewuchs erwähnt. 

Die Verpflichtung, o. g. Anpflanzungen bis auf die Grundstücksgrenze zurückzuschneiden, ist im 
Bayerischen Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG), Art. 29 Abs. 2 geregelt. Demnach sind 
Anpflanzungen aller Art, soweit sie die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen 
können, verboten. 

Der Überhang von 
Anpflanzungen stellt 
überdies auch eine 
Verkehrsgefährdung gem. 

Straßenverkehrsordnung 
(StVO) dar. So ist es nach § 
32 Abs. 1 StVO verboten, 
die Straße zu beschmutzen 
oder zu benetzen oder 
Gegenstände auf Straßen 
zu bringen oder dort liegen 
zu lassen, wenn dadurch 
der Verkehr gefährdet oder 
erschwert werden kann. 
Wer für solche 
verkehrswidrigen Zustände 
verantwortlich ist, hat diese 
unverzüglich zu beseitigen. 

In diesem Zusammenhang wollen wir Sie auch über das freizuhaltende sog. 
„Lichtraumprofil“ über Geh- und Radwegen sowie Fahrbahnen informieren: 

Als „Lichtraumprofil“ wird eine definierte Umgrenzungslinie bezeichnet, die meist für die senkrechte 
Querebene eines Fahrweges bestimmt wird. Aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs muss das Lichtraumprofil der öffentlichen Verkehrsflächen frei und sauber gehalten 
werden.  
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Zusammenfassung der Verkehrssicherungspflicht bei Anpflanzungen: 

Über die Fahrbahn ragende Äste und Zweige von Baumkronen oder Sträuchern sind so 
zurückzuschneiden, dass der Luftraum über der Straße mit einer lichten Höhe von 4,50 Meter über 
der Fahrbahn und den Straßenbanketten freigehalten wird. Dies stellt eine Durchfahrtshöhe für 
LKWs bzw. auch Rettungsfahrzeugen von 4,50 Meter sicher. 

Über Geh- und Radwegen sind Hecken, Sträucher und Bäume mit einer lichten Höhe von 2,50 
Meter über den Wegen auszuschneiden. 

Ebenfalls sind Bäume auf ihren Zustand, insbesondere auf Standsicherheit, zu untersuchen und 
dürres Geäst bzw. dürre Bäume ganz zu entfernen. 

Bei Fahrbahnen ist ein seitlicher Sicherheitsraum von mindestens 0,75 Meter einzuhalten. Sofern 
ein Bordstein vorhanden ist, kann der Sicherheitsabstand vom Fahrbahnrand auf 0,50 Meter 
reduziert werden. Bei Radwegen beträgt der seitliche Sicherheitsabstand 0,25 Meter. Schneiden 
Sie deshalb alle seitlichen Bepflanzungen an Geh- und Radwegen sowie Straßen bis zu ihrer 
Grundstücksgrenze zurück. Vor allem bei Hecken sind regelmäßige und ausreichende 
Rückschnittmaßnahmen unerlässlich, um die Anpflanzung über Jahre hinweg auf 
Grundstücksgrenze zu halten und somit einen späteren Schnitt in den Bestand der Hecke zu 
vermeiden. 

An Straßeneinmündungen und –kreuzungen müssen Anpflanzungen aller Art gem. BayStrWG 
stets so niedergehalten werden, dass sie nicht die „Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs“ 
beeinträchtigen. Um eine ausreichende Übersicht im „Sichtdreieck“ für die Verkehrsteilnehmer zu 
gewährleisten, gilt daher: Gibt es für ihr Grundstück keinen Bebauungsplan, der ein individuelles 
Sichtdreieck vorgibt, sollte die Bepflanzung an der Grundstücksobergrenze – im Bereich von 
Straßeneinmündungen und Straßenkreuzungen – auf maximal 0,80 Meter Höhe zurückgeschnitten 
werden. 

Außerdem ist sorgfältig darauf zu achten, dass Verkehrszeichen, Verkehrsspiegel und 
Straßenleuchten nicht durch Anpflanzungen verdeckt werden. Die Anpflanzungen sind so 
zurückzuschneiden, dass die Verkehrszeichen von den Verkehrsteilnehmern ständig rechtszeitig 
ohne Sehbeeinträchtigung wahrgenommen werden können. 

Beachten Sie schon vor dem Anpflanzen, welches Ausmaß Sträucher, Bäume und Hecken im 
Laufe der Zeit annehmen können. Halten Sie ausreichend Abstand zur Grundstücksgrenze und 
entscheiden Sie sich für schwach wachsende Pflanzen. 

Denken Sie auch an die Sichtbarkeit Ihrer Hausnummer. Das Hausnummern-Schild muss von 
der Straße aus deutlich sichtbar sein. Die Sichtbarkeit darf nicht durch Bäume, Sträucher, 
Vorbauten, Schilder oder Schutzdächer usw. behindert werden. Etwaige Behinderungen (z. B. durch 
rankende Pflanzen) hat der Eigentümer auf eigene Kosten zu beseitigen. Vor allem: Im Ernstfall 
kann dies für Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr oder Polizei wichtig sein und Ihnen im Notfall wertvolle 
Zeit retten. 

Vom Verbot des Naturschutzgesetzes, in der Zeit vom 1. März bis 30. September das Schneiden 
von Gehölzen zu unterlassen, sind die Eigentümer in diesem Falle befreit, weil es sich um eine aus 
Gründen der Verkehrssicherheit dringend notwendige Maßnahme handelt. 
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Kultur im Schloss 2021 

 
 Aufgrund der Coronabeschränkungen lässt sich momentan noch nicht abschließend sagen, welche 

Veranstaltungen stattfinden können. Bitte beachten Sie hierfür Mitteilungen in der Tagespresse. 
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Sonstiges 

Bürgerenergiepreis Oberpfalz – Mein 
Impuls.  
Unsere Zukunft! 10.000 Euro für die 
Energiezukunft:  
 
Bewerben Sie sich jetzt! Jeder Mensch 
beeinflusst mit seinem Verhalten die Umwelt. 
Obwohl eine gesunde Umwelt den Meisten 
am Herzen liegt, sehen viele Menschen ihre 
Möglichkeiten zu nachhaltigem Handeln im 

Alltag nicht. Umso wichtiger sind Vorbilder, die Umweltschutz und nachhaltigen Umgang mit Energie 
vorleben. Viele Energiehelden, klein und groß, bringen mit ihrem lokalen Engagement die 
Energiewende voran. Das Bayernwerk und die Regierung der Oberpfalz machen sich jedes Jahr 
auf die Suche nach den Helden der lokalen Energiezukunft, um sie mit dem Bürgerenergiepreis 
Oberpfalz auszuzeichnen. Dadurch erfahren noch mehr Menschen von den vielen Impulsen, die 
Bürgerinnen und Bürger setzen. In der Oberpfalz beginnt nun die nächste Bürgerenergiepreis-
Runde. Die mit insgesamt 10.000 Euro dotierte Auszeichnung geht an Privatpersonen, Vereine, 
Schulen und Kindergärten, die mit ihren Ideen und Projekten einen Impuls für die Energiezukunft 
setzen. Gefördert werden pfiffige und außergewöhnliche Ideen und Maßnahmen, die einen 
Energiebezug haben und sich mit den Themen Energieeffizienz oder Ökologie befassen. 
Ausgeschlossen sind Projekte von Gewerbebetrieben, die deren eigentlichen Geschäftszweck 
unterstützen (z. B. ein Heizungsbauer, der eine neue Wärmepumpe entwickelt hat).  
 
Die Teilnahmebedingungen, die Online-Bewerbung und Videos der Vorjahressieger sind im Internet 
unter www.bayernwerk.de/buergerenergiepreis zu finden. Bewerben Sie sich für diesen Preis und 
zeigen Sie allen, mit welchen Ideen und Projekten Sie die Energiezukunft vorantreiben.  
 
Alle Bewerbungen, die bis zum 14. Mai 2021 hochgeladen werden, nehmen in dieser 
Bewerbungsrunde teil. Später eingehende Bewerbungen werden im Folgejahr berücksichtigt. Die 
Gewinner werden durch eine Fachjury benannt, die auch die Höhe des Preisgeldes festlegt. 
 
Fragen zum Bewerbungsverfahren beantwortet die Projektverantwortliche des Bayernwerks, 
Annette Seidel, Telefon 09 21-2 85-20 82, annette.seidel@bayernwerk.de. 
 

Information für Gründer und junge Unternehmer 

 
Im April 2021 findet das nächste kostenlose Seminar (2-tägig, abends) statt, zu dem das IGZ im 
Landkreis Cham einlädt: 

 Am Dienstag, den 20. April 2021 von 18.00 – ca. 21.05 Uhr  

und am Donnerstag, den 22. April 2021 von 18.00 – ca. 20:50 Uhr 

als ONLINE-Seminar (Zusendung der Einwahldaten erfolgt nach der Anmeldung) 

 

Um Existenzgründer und junge Unternehmer zu unterstützen, bieten wir aber auch schon im Vorfeld 

eine kostenlose Beratung an und stehen beim Schritt in die Selbständigkeit mit Rat und Tat zur 

Seite: Von der Erstellung eines Gründungskonzeptes bis hin zur Berechnung der Tragfähigkeit.  
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Mie t w a g e n

Ma l le r  Gü n t e r
Personen- und Krankenbeförderung

Tel. 09947 / 1786

Marktstr. 19
93453 Neukirchen b.Hl.Blut

Handy 0162 / 9624159
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